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1. Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums, die ihre Vorabiturklausuren als
Voraussetzung für die Zulassung zum Zentralabitur noch schreiben müssen.

2. Schülerinnen und Schüler im Abschlussjahrgang der Fachklassen des Dualen Systems, die
vor der Berufsabschlussprüfung und/oder der FHR-Prüfung stehen sowie alle Schülerinnen
und Schüler der Abschlussklassen der Bildungsgänge, die vor dezentralen Prüfungen zu
Berufs- oder Weiterbildungsabschlüssen und zum Erwerb von FHR- oder AHR stehen und
die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen des Beruflichen Gymnasiums.

3. Schülerinnen und Schüler im Abschlussjahrgang der Fachklassen des Dualen Systems und
den Klassen der Ausbildungsvorbereitung bzw. der einjährigen Bildungsgänge der
Berufsfachschule Anlage B mit Blick darauf, dass diese mit den Noten des
Abschlusszeugnisses die Vergabe eines Schulabschlusses erreichen können.
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